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Informations- und Aufklärungsblatt 

Klinisch-psychologische Diagnostik und Behandlung ist die Untersuchung, Auslegung, Änderung und 
Vorhersage des Erlebens und Verhaltens von Menschen unter Anwendung wissenschaftlich-
psychologischer Erkenntnisse und Methoden. 

Klinisch-psychologische Behandlung/Therapie ist seit Anfang 2024 im 
Leistungskatalog der Krankenversicherungsträger enthalten. Ein Teil der Kosten kann 
rückerstattet werden.  Eine Behandlungseinheit (50 min) im Einzelsetting wird mit € 105€ 
verrechnet. 

Klinisch-psychologische Diagnostik wird nach Aufwand und verwendeten Testverfahren 
verrechnet. Die Befunderstellung ist im Preis inkludiert. Sie können mit Kosten von ca. 550 bis 
600€ rechnen. Die Gesundheitskassa refundiert derzeit die Kosten für psychologische 
Diagnostik in meiner Praxis nicht. Klinisch-psychologische Diagnostik kann auch als 
Sachleistung bei eine(r) VertragspsychologIn der Gesundheitskasse in Anspruch 
genommen werden. 

Online Beratungen bzw. Behandlungen werden mit 105€ pro 50 Min. Einheit verrechnet. 

Im Falle krankheits- oder urlaubsbedingter Abwesenheit der behandelnden klinischen PsychologIn ist 
eine Vertretung durch eine andere klinische PsychologIn zulässig, sofern aus fachlicher Sicht nichts 
dagegen spricht. 

Vereinbarte Behandlungseinheiten sind auch bei Versäumen des Termins durch Sie zur Gänze 
zu bezahlen, es sei denn, der Termin wurde Ihrerseits nachweislich zumindest 24 Stunden 
vor Beginn der Behandlungseinheit abgesagt. 

Ihre klinische PsychologIn hat Sie gemäß den Bestimmungen des Psychologengesetzes über 
die Vorgangsweise bei der klinisch-psychologischen Diagnostik, den 
voraussichtlichen Behandlungsablauf (Art, Umfang, geplanter Verlauf der Beratung/
Behandlung, Setting, Vertretungsregelung), die voraussichtliche Gesamtdauer der 
Behandlung, die Art der angewendeten Methoden, die Kosten der Diagnostik und/
oder Behandlung, allfällige Datenweitergabe, Verarbeitung von Daten, Gründe einer eventuell 
notwendigen Abänderung der geplanten Vorgangsweise sowie über mögliche Risiken 
aufgrund der Durchführung oder des Unterbleibens der Behandlung sowie auf die 
Notwendigkeit der Konsultation eines Arztes bei Vorliegen eines Verdachts auf bestehende 
somatische Beschwerden hingewiesen. 

Klinische PsychologInnen sind gesetzlich verpflichtet, über jede von ihnen gesetzte klinisch-
psychologische Maßnahme Aufzeichnungen zu führen. Ihre Klinische PsychologIn hat Ihnen auf 
Verlangen Auskünfte über die geführte Dokumentation sowie Einsicht in die Dokumentation 
zu gewähren oder gegen Kostenersatz die Herstellung von Abschriften zu ermöglichen. Ihre 
Klinische PsychologIn ist verpflichtet, die Dokumentation zehn Jahre aufzubewahren.  
Sie erklären sich mit ihrer Unterschrift einverstanden, dass die Dokumentation, Verarbeitung 
und Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten - auch elektronisch - erfolgen kann.  
Ihre Klinische Psychologin hat den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern über Daten, die 
zur Abrechnung und Kontrolle derselben notwendig sind, Auskunft zu erteilen bzw. diese zu 
übermitteln. Es empfiehlt sich deshalb bei der Preisgabe von Inhalten, die Ihrer Ansicht nach nicht 
weitergegeben werden dürfen, zuvor explizit auf diesen Umstand hinzuweisen.  
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Verschwiegenheitspflicht lt. §37 PslG 
(1) Berufsangehörige sowie ihre Hilfspersonen einschließlich Fachauszubildende sind zur
Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes oder beim Erwerb der fachlichen
Kompetenz im Rahmen der Ausbildung anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse
verpflichtet.
(2) Eine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht, insbesondere zum Zweck einer Zeugenaussage
vor einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde, ist als höchstpersönliches Recht nur durch die (den) 
entscheidungsfähige(n) Patientin (Patienten) zulässig.
(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Berufsangehörigen

1. der Anzeigepflicht gemäß § Abs. 4 oder

2. der Mitteilungspflicht gemäß § 37 Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 (B-KJHG
2013), BGBl. I Nr. 69/2013,

nachkommen. 

Ich habe obiges Informationsblatt gelesen und bin mit dessen Inhalt vollkommen einverstanden: 

Datum  und Unterschrift KlientIn bzw. Obsorgeberechtigte bei Minderjährigen 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/69



